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BETAUBUNGSMITTEL

Ablehnung gegen UNO-
Betdubungsmittel-Abkommen.

Nach wie vor unklar ist die
Ratifikation der UNO-
Betdubungsmittelabkommen
durch die Schweiz;

Als einziges Abkommen
hat die Schweiz das
Einheitsiibereinkommen
von 1961 unterzeichnet.

red. Keinen Konsens gibt es fiir das Zu-
satzabkommen zum 6ler-Abkommen
aus dem Jahre 1972, fiir das Ubereinkom-
men iiber psychotrope Stoffe (1971) und
tiber das am meisten umstrittene «Wiener
Ubereinkommen» von 1988. Der Bun-
desrathat diese Ab-und Ubereinkommen
zwar unterzeichnet — zustéindig fiir die
definitive Ratifikation ist jedoch das Par-
lament. Der Widerstand gegen diese in-
ternational verpflichtenden Vereinbarun-
gen kam in der Vernehmlassung und in
der Amterkonsultation deutlich zum Aus-
druck, die das Eidgenossische Departe-
ment des Innern bis Mitte Juni durchge-
fiihrt hat.

Liberale und progressive Krifte laufen
vorwiegend Sturm gegen das als repres-
siv bekannte «Wiener Ubereinkommen».
Dieses sieht eine Konsumbestrafung
auch in leichten Fallen vor. Eine Beibe-
haltung der gegenwirtigen schweizeri-
schen Praxis, die in leichten Fillen von
Bestrafungen absieht, wére nur unter
Vorbehalten bei der Unterzeichnung
tiberhaupt moglich. Eine weitergehende
Liberalisierung — wie etwa die nun be-
schlossenen Abgabeversuche mit Opia-
ten — wiirde damit jéedoch mit grosser
Wahrscheinlichkeit erschwert oder gar
verunmoglicht. Gerade deshalb warnen
Parteien und fortschrittliche Drogenfach-
leute und Institutionen vor einem solchen
Beitritt.

Vorbehalte sind auch bei verschiedenen

europdischen Lindern spiirbar. Deutsch-
land, Osterreich, Holland und Belgien
sind diesem Abkommen bislang eben-
falls (noch) nicht beigetreten. Holland
sieht — dhnlich wie die Schweiz — vor
allem Probleme beim seit Jahren prakti-
zierten, sehr weitgehenden Opportunitits
prinzip .

Weniger Probleme scheint das «Psycho-
tropen-Abkommen» zu bieten, mit dem
auch die Schweizerische Gesellschaft fiir
Chemische Industrie leben konnte. Die-
ses Abkommen bezweckt die Einddm-
mung des illegalen Handels mit psycho-
tropen Stoffen, wie etwa Barbituraten,
Beruhigungsmitteln, Halluzinogenen,
Benzodiazepinen oder Amphetaminen.
Die FMH warnt deshalb davor, dass mit
diesem Beitritt die Gefahr der Neubil-
dung neuer Gruppen von Siichtiger ver-
bunden sei.

Die Schweiz ist der drittgrosste Pharma-
und Chemie Exportstaat der Welt: Ein
Beitritt zum Ubereinkommen iiber psy-
chotrope Stoffe wird aus dieser Optik
auch vonden grossen Parteien eher befiir-
wortet. Ein Abseitsstehen der Schweiz
wird vor allem auch von den Produzen-
tenldndern «illegaler» Drogen deutlich

kritisiert. Ein Beitritt wiirde eine Ande-
rung des Betdubungsmittelgesetzes aus
dem Jahre 1975 notwendig machen, da
diese Stoffe neu dem Betdubungsmittel-
gesetz unterstellt werden miissten.

Fiir das 72er-Zusatzabkommen gelten die
gleichen Vor- und Einwinde wie fiir das
Einheitsabkommen von 1961. Grund-
sdtzlich werden nationale Kompetenzen
an ein internationales Gremium abgetre-
ten, das stark unter dem Einfluss der USA
steht. Die positiven Aspekte etwa bei der
Bekdmpfung des internationalen Dro-
genhandels und der Koordination der
Gesetzgebung im Bereich Geldwasche-
rei, steht die eingeschrankte oder vollig
abhanden gekommene Autonomie zur
Ausgestaltung einer innovativen Drogen-
politik gegeniiber. Gleichzeitig darf nicht
unerwihnt bleiben, dass gerade in diesen
Bereichen andere internationale Gremien
und Instrumente zur Verfiigung stehen,
die den Beitritt zu diesen starren Abkom-
men nicht zwingend notwendig erschei-
nen lassen. Nofalls konnen diese Abkom-
men mit einer halbjéhrlichen Frist wieder
aufgekiindigt werden — was jedoch kei-
nen Grund fiir einen uniiberlegten Beitritt
sein kann. |

Viel Schutz fiir wenig Schtutz.

STOP AIDS

23



	Ablehnung gegen UNO-Betäubungsmittel-Abkommen

